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1. Rückstellungen für Zuwendungen an-
lässlich eines Dienstjubiläums; BMF-
Schreiben vom 08.12.2008 (Az.:  IV C 6 – 
S 2137/07/10002) 
Das BMF hat in dem aktuellen Schreiben eine 
einheitliche Grundlage für die Bildung von Jubi-
läumsrückstellungen geschaffen. Auf Basis des 
BFH-Urteils vom 18.01.2007 ist es nicht mehr 
erforderlich, dass die Zusage rechtsverbindlich, 
unwiderruflich und vorbehaltlos erteilt wird. Al-
lerdings kann eine Rückstellung nicht angesetzt 
werden, wenn das Unternehmen nicht ernsthaft 
damit rechnen muss, aus der Zusage auch in 
Anspruch genommen zu werden. Ist die Jubi-
läumsrückstellung allein wegen bestehender 
Widerrufsvorbehalte nicht steuerlich berück-
sichtigt worden, kann eine Jubiläumsrückstel-
lung erstmalig in nach dem 18.01.2007 aufge-
stellten Bilanzen berücksichtigt werden bzw. ist 
spätestens für alle Bilanzen, die nach dem 
31.12.2008 aufgestellt werden, maßgebend. Zu-
sätzlich ist in dem BMF-Schreiben anstatt des 
65. Lebensjahres nunmehr eine Bewertung bis 
zum Erreichen der jeweiligen Regelaltersgrenze 
in der gesetzlichen Rentenversicherung möglich. 
Diese Wahl ist spätestens in der Bilanz des ers-
ten Wirtschaftsjahres zu berücksichtigen, dass 
nach dem 30.12.2008 endet. Darüber hinaus ist 
in dem BMF-Schreiben nicht mehr Vorausset-
zung, dass der Jubiläumstermin durch 5 ohne 
Rest zu teilen ist. Der frühest mögliche steuer-
lich zu berücksichtigende Jubiläumszeitpunkt 
bleibt jedoch das 15-jährige Dienstjubiläum. 
Dem BMF-Schreiben ist als Anlage eine Tabelle 
des Pauschalwertverfahrens beigefügt. Diese 
Tabelle berücksichtigt jedoch nur Jubiläumsar-
beitszeiten, die durch 5 ohne Rest teilbar sind 
und ist somit für Gesellschaften mit abweichen-
den Jubiläumszeitpunkten nicht geeignet. 

 
2. BMF-Schreiben v. 20.01.2009 Az.: IV C 
3 – S2496/08/10011 
Steuerliche Förderung der privaten und 
betrieblichen Altersversorgung 
Das BMF-Schreiben vom 20.01.2009 ist die Ak-
tualisierung der Verwaltungsanweisung vom 
05.02.2008. Änderungen wurden durch das Ei-
genheimrentengesetz erforderlich. Mit dem Ei-

genheimrentengesetz wurde die selbstgenutzte 
Wohnung in die Riester Förderung einbezogen.  
Im Zusammenhang mit dem Eigenheimrenten-
gesetz wurden folgende Punkte in das aktuali-
sierte BMF-Schreiben aufgenommen: 
 

• Der Begriff der Altersvorsorgebeiträge wurde 
erweitert für Darlehensverträge für den Er-
werb einer inländischen selbst genutzten 
Immobilie  

• Zulageberechtigte, die das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, erhalten einen 
Berufseinsteigerbonus 

• Zukünftig muss ein Wohnförderkonto geführt 
werden, wobei auch die Voraussetzungen 
für die förderunschädliche Entnahme gere-
gelt wurden 

• Es wird klargestellt, dass die Wohnung zu 
Wohnzwecken selbst genutzt werden muss 

 

3. Flexi-II-Gesetz 
 
Nachdem das „Flexi II“ 
am 13.11.2008 den 
Bundestag passierte 
und der Bundesrat am 
19.12.2008 zugestimmt 
hat, ist das Gesetz am 
01.01.2009 mit folgen-
den Inhalten in Kraft 

getreten: 
 

• Es erfolgt eine Abgrenzung von Wertgutha-
benvereinbarungen zu anderen Arbeitszeitfle-
xibilisierungsformen 

• Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sind 
nunmehr mit einbezogen 

• Es gibt einen Anspruch auf Wertguthaben-
verwendung bei gesetzlicher Freistellung. 

• Die Pflichten bei der Wertguthabenführung 
wurden erweitert 

• Der Insolvenzschutz von Wertguthaben wurde 
konkretisiert 

• Es erfolgt eine gesetzlich vorgeschriebene 
Verbesserung der Portabilität von Wertgut-
haben 

 
Hervorzuheben sind dabei im Einzelnen folgen-
de Punkte: 
 

Die bisherige Möglichkeit, bei Vorliegen des 
Störfalles das Wertguthaben beitragsfrei für 
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Zwecke der betrieblichen Altersversorgung zu 
verwenden, wurde zum 31.12.2008 beendet. Es 
gibt allerdings eine Bestandsschutzregelung für 
Wertguthabenvereinbarungen aller bereits am 
13.11.2008 bestehenden tarifrechtlichen oder 
betrieblichen Vereinbarungen. 
 
Die Anlagemöglichkeiten für Wertguthaben wur-
den eingeschränkt. Zukünftig sind die Vorschrif-
ten über die Vermögensanlage von Sozialversi-
cherungsträgern nach SGB IV (§§ 80 ff SGB IV) 
anzuwenden. Zulässig ist davon allerdings eine 
Abweichung in Form einer Anlage in Aktien oder 
Aktienfonds bis 20%. Ein höherer Aktien- oder 
Aktienfondsanteil ist nur zulässig, wenn dies in 
einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifver-
trages in einer Betriebsvereinbarung vorgesehen 
ist oder die Wertguthabenvereinbarung eine 
Wertguthabenverwendung ausschließlich für 
Zeiten vorsieht, die unmittelbar vor dem Zeit-
punkt liegen, zu dem eine Altersrente der ge-
setzlichen Rentenversicherung bezogen wird 
oder bezogen werden kann. 
 
Für den Insolvenzschutz ist nunmehr ein Quali-
tätsstandard vorgeschrieben und dieser wird von 
der Deutschen Rentenversicherung bei der Be-
triebsprüfung kontrolliert. 
 
Der im September veröffentlichte Entwurf eines 
BMF-Schreibens zum Zeitwertkonten-Modell 
liegt derzeit noch nicht in einer aktualisierten 
Form vor. 

 
4. LAG Köln Urteil v. 13.08.2008 7 Sa 
454/08; n.rkr. ; Entgeltumwandlung: Zu-
lässigkeit einer Zillmerung von Lebens-
versicherungsverträgen 

Der Kläger macht Rück-
forderungs- bzw. Ersatz-
ansprüche geltend im Zu-
sammenhang mit einem im 
Rahmen einer Entgeltumwand-
lungsvereinbarung zu seinen 
Gunsten abgeschlossenen 

Lebensversicherungsvertrag 
mit „gezillmerten“ Tarifen und 

verlangt die Erstattung der an eine Pensions-
kasse abgeführten Versicherungsbeiträge.  
 
Das LAG hat entschieden, dass keine offenen 
Gehaltsansprüche mehr bestehen, da die Be-
klagte die Versicherungsbeiträge bei der Pensi-
onskasse eingezahlt hat, damit hat der Arbeit-
geber den Anspruch auf Lohn erfüllt. 
 
Das Gericht hält die Entgeltumwandlungsver-
einbarungen für rechtswirksam, auch wenn 
sie gezillmerte Tarife aufweisen, da diese dem 
Wertgleichheitsgebot nicht entgegenstehen. Be-

gründet wird dies damit, dass das Merkmal 
„wertgleich“ nicht mit dem Rückkaufswert 
gleichzusetzen ist. Vielmehr dient die Entgelt-
umwandlung dem Aufbau einer Altersversor-
gung. Maßgeblicher Bezugspunkt für die 
Wertgleichheit können nur die Leistungen 
sein, die der Arbeitnehmer aufgrund des Ein-
satzes der von ihm finanzierten Versiche-
rungsbeiträge im Versorgungsfall zu erwar-
ten hat. Der Rückkauf  läuft dem Zweck der Al-
tersversorgung dagegen zuwider und kann nach 
Ansicht des Gerichts nur als Störfall des Ver-
tragszweckes bezeichnet werden. Dies stellt 
zwar ein Nachteilpotential für den Arbeitnehmer 
dar, allerdings hat der Gesetzgeber dafür eine 
Schutzvorkehrung getroffen in § 1 b Abs. 5 S. 1 
Nr. 2 BetrAVG, wonach den Arbeitnehmern das 
Recht zur Fortsetzung mit eigenen Beträgen ein-
geräumt wird. 
 
Ein Schadensersatzanspruch wegen Verletzung 
von Beratungs- und Informationspflichten be-
steht ebenfalls nicht. Das LAG führt dazu aus, 
dass es einer Belehrung darüber, dass die vor-
zeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu 
Nachteilen bei der betrieblichen Altersversor-
gung führt, schon deshalb nicht bedurfte, weil 
dieser Umstand jedem Arbeitnehmer bewusst 
sein muss und daher als bekannt vorausgesetzt 
werden kann. 
 
Dieses Urteil ist im Gegensatz zum Urteil des 
LAG München v. 11.7.2007 Az.: 10 Sa 12/07 
noch nicht rechtskräftig und wird nunmehr dem 
BAG zur Entscheidung vorgelegt wird. 

 
5. Änderung der Einkommensteuer-
Richtlinie (EStÄR 2008) – Berechnung 
von Pensionsrückstellungen für beherr-
schende Gesellschafter-Geschäftsführer 
Am 28.11.2008 stimmte der Bundesrat der Än-
derung der Einkommensteuer-Richtlinie 2005 
zu. Nach der vorher geltenden Richtlinie war für 
die Berechnung von Pensionsrückstellungen von 
beherrschenden Gesellschafter- Geschäftsfüh-
rern das Pensionsalter 65 zu unterstellen, selbst 
wenn vertraglich ein niedrigeres Pensionsalter 
vereinbart sein sollte. Diese Vorschrift ging auf 
ein Urteil des Bundesfinanzhofes vom 
28.04.1982 zurück. Das Gericht sah eine hinrei-
chende Wahrscheinlichkeit dafür, dass Angehö-
rige dieses Personenkreises mit einem vertrag-
lich vorgesehenen Pensionierungsalter von 65 
Jahren zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand 
treten, auch wenn dies nicht die Mehrzahl der 
Fälle sein sollte. In der früheren Rechtsprechung 
vor dem 28.04.1982 galt das Pensionsalter 75 
als Untergrenze.  
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Mit der Annahme der EStÄR 2008 gelten nun 
folgende gestaffelte Pensionsalter in Abhängig-
keit vom Geburtsjahrgang: 
 
bis 1952: Pensionsalter 65 
ab 1953 bis 1961: Pensionsalter 66 
ab 1962: Pensionsalter 67 
 
Damit wird der Finanzierungszeitraum bei akti-
ven beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern verlängert mit der Folge, dass 
die Pensionsrückstellung ggf. niedriger ist, als 
wenn mit dem vertraglichen Pensionsalter ge-
rechnet würde.  
 
Die Änderung der zulässigen Pensionsalter steht 
in Zusammenhang mit dem RV-
Altersgrenzenanpassungsgesetz. Die Staffelung 
nach dem Geburtsjahr geschieht in Anlehnung 
an die Heraufsetzung des Alters für den Bezug 
einer Vollrente wegen Alters in der gesetzlichen 
Rentenversicherung. 
 
Die Neuregelung ist ohne Übergangsregelung 
ab dem Veranlagungszeitraum 2008 anzuwen-
den.  
 
Betroffene Gesellschafter-Geschäftsführer soll-
ten eine Änderung ihrer Pensionszusage in Be-
tracht ziehen. Durch Erhöhung der Pensionszu-
sage würde die Pensionsrückstellung steigen. 
Darüber hinaus ist auch die Vereinbarung eines 
Zuschlags für die spätere Inanspruchnahme 
möglich. Dies würde die zugesagte Leistung bei 
Inanspruchnahme im vertraglich vorgesehenen 
Pensionsalter nicht erhöhen, wohl aber, wenn 
die Leistung später fällig wird. Es sollte in jedem 
Falle berücksichtigt werden, dass höhere Leis-
tungen auch einen höheren Finanzbedarf her-
vorrufen. 

 
6. Bewertung einer lebenslänglichen 
Nutzung oder Leistung; Vervielfältiger 
für Bewertungsstichtage ab 01.01.2009; 
BMF-Schreiben vom 20.01.2009 (Az.: IV C 
2 – S 3104/09/10001) 
Mit diesem BMF-Schreiben wurden die Verviel-
fältiger zur Berechnung von Kapitalwerten le-
benslänglicher Nutzungen oder Leistungen ge-
mäß § 14 Bewertungsgesetz an die veröffent-
lichten Sterbetafeln 2005/2007 des statistischen 
Bundesamtes angepasst. Die entsprechenden 
Werte können unter http://www.gbg-
consulting.de/?pid=69 entnommen werden. 

 
 
 

7. Aktuelles 
BAG Urteil v. 14.01.2009 
Az.: 3 AZR 529/07 
Unverfallbarkeit bei Ver-
sorgungszusagen aus der 
Zeit vor dem 01.01.2001 
 
Das BAG hat entschieden, 

dass Anwärter, die Zusagen vor dem 01.01.2001 
erhalten haben, nach § 30f Abs. 1 S. 1 2.HS 
BetrAVG in der bis zum 31.12.2008 geltenden 
Fassung bis zum 31.12.2005 eine unverfallbare 
Versorgungsanwartschaft erlangen, falls der 
Anwärter zu diesem Zeitpunkt das 30. Lebens-
jahr vollendet hat. Dies gilt nach Auffassung des 
BAG selbst dann, wenn das Arbeitsverhältnis 
zum 31.12.2005 endet. In dem zu Grunde lie-
genden Sachverhalt hat der Mitarbeiter im Jahre 
1999 eine Versorgungszusage erhalten. Das Ar-
beitsverhältnis endete durch Kündigung zum 
31.12.2005. Der Arbeitnehmer hat auf die ver-
traglich zugesagte Übertragung der Zusage für 
den Fall, dass diese beim Ausscheiden gesetz-
lich unverfallbar ist, erfolgreich geklagt. 
 

SG Aachen Urteil v. 23.09.2008 Az.: S 13 EG 
2/08, noch nicht rechtskräftig 
Entgeltumwandlung mindert späteres El-
terngeld 

 

Das Sozialgericht Aachen hat entschieden, dass 
als Bemessungsgrundlage für das Elterngeld  
nur das Einkommen, das der Einkommensteuer 
unterliegt, maßgeblich ist. Hat der Mitarbeiter ei-
ne Entgeltumwandlungsvereinbarung abge-
schlossen, so ist dieser Betrag nicht für die Be-
messung des Elterngeldes als maßgebliches 
Einkommen zu berücksichtigen. 
 
Begründet wurde dies damit, dass sich der Ge-
setzgeber als Bemessungsgrundlage für das der 
Einkommensteuer unterliegende Einkommen 
entschieden hat. Die Entgeltumwandlungsbei-
träge fallen nach Ansicht des Gerichts wegen ih-
rer Steuerfreiheit nicht darunter und hätten dem 
Mitarbeiter vor der Geburt auch nicht zur Verfü-
gung gestanden.  
 

BAG Urteil v. 14.01.2009 Az.: 3 AZR20/07 
Gleichbehandlung eingetragener Lebens-
partner bei betrieblicher Hinterbliebenen-
rente 

 

Die Überlebenden einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft haben im gleichen Maße wie über-
lebende Ehegatten einen Anspruch auf Hinter-
bliebenenversorgung, wenn für Ehegatten im 
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung eine 
dahingehende Zusage besteht. Voraussetzung 
ist, dass zwischen Versorgungsberechtigten und 
dem Versorgungsschuldner zum 01.01.2005 
noch ein Rechtsverhältnis bestand. Der 3. Senat 
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hat offen gelassen, ob es sich bei dem Rechts-
verhältnis um ein Arbeitsverhältnis handeln 
muss oder ob es ausreichend ist, wenn der Mit-
arbeiter mit unverfallbaren Ansprüchen oder Be-
triebsrentenansprüchen ausgeschieden ist. 
 
Begründet wird dies mit der Einführung des Ge-
setzes zur Überarbeitung des Lebenspartner-
schaftsrechts zum 01.01.2005, wonach für ein-
getragene Lebenspartner ein Versorgungsaus-
gleich eingeführt wurde und die eingetragene 
Lebenspartnerschaft der Ehe in der gesetzlichen 
Rentenversicherung gleichgestellt wurde. 
 
Der Anspruch selbst lässt sich nach Ansicht des 
Gerichts aus dem seit 2006 geltenden AGG ab-
leiten und aus der allgemeinen Pflicht des Ar-
beitgebers zur Gleichbehandlung von Arbeit-
nehmern. 
 

BAG Urteil v.17.09.2008 Az.: 3 AZR 1061/06 
Kappungsgrenze in der bAV 

 

Das BAG hat entschieden, dass die Betriebsren-
te im Falle der Kappung der Rentenhöhe in der 
Versorgungsordnung ebenfalls zu kürzen ist, 
wenn der Mitarbeiter vor Erreichen der festen Al-
tersgrenze aus dem Unternehmen ausscheidet.  
In dem zugrunde liegenden Sachverhalt sah die 
Versorgungsordnung eine monatliche Altersren-
te für jedes Dienstjahr 0,8% vor, höchstens aber 
20 % des Arbeitsentgeltes. Der Kläger war nach 
über 25 Dienstjahren mit 59 aus dem Unterneh-
men ausgeschieden.  
Das BAG entschied, dass bei vorzeitigen Aus-
scheiden hinsichtlich der Höhe § 2 BetrAVG un-
abhängig vom Grund des Ausscheidens anzu-
wenden ist.  
 

BAG Urteil v. 11.11.2008 Az.: 1 AZR 475/07 
Sozialplanabfindung bei vorgezogener Al-
tersrente 

 

Sozialpläne dürfen für Arbeitnehmer, die An-
spruch auf vorgezogene Altersrente haben, ge-
ringere Abfindungsansprüche vorsehen, als für 
andere Arbeitnehmer. Das BAG lehnte die Klage 
eines Arbeitnehmers mit Anspruch auf vorgezo-
gene Altersrente ab, der eine höhere, als die ihm 
nach dem Sozialplan zustehende Abfindung, 
verlangte.  
 
Begründet wurde dies vom zuständigen Senat 
mit der zukunftsbezogenen Ausgleichs- und Ü-
berbrückungsfunktion von Sozialplänen. Der 
Senat führt dazu aus, dass Sozialpläne gem. 
dem BetrVG dem Ausgleich oder der Milderung 
der wirtschaftlichen Nachteile dienen, die Arbeit-
nehmern in Folge von Betriebsänderungen ent-
stehen. Damit können die Betriebsparteien bei 
der Beurteilung die Nachteile der gesetzlichen 
Rentenversicherung berücksichtigen.  
 

BAG Urteil v. 18.11.2008 Az.: 3 AZR 277/07  
Hinterbliebenenversorgung: wirksame Ein-
grenzung des begünstigten Personenkrei-
ses  

 

Das BAG hat sich mit der Frage beschäftigt, ob 
Geschwister Ansprüche aus Entgeltumwand-
lungsvereinbarungen als Hinterbliebene geltend 
machen oder ihnen Ansprüche des verstorbenen 
Mitarbeiters zustehen, die erbrechtlich auf sie 
übergehen könnten, und die Klage einer 
Schwester eines verstorbenen Mitarbeiters als 
unbegründet zurückgewiesen. 
 
Begründet wird dies damit, dass die Hinterblie-
benenversorgung nach dem Betriebsrenten-
gesetz nicht an die erbrechtlichen Grundsät-
ze anknüpft, sondern ein typisiertes Versor-
gungsinteresse vorliegen muss. Der Arbeitgeber 
ist darüber hinaus nicht verpflichtet, überhaupt 
eine Hinterbliebenenversorgung anzubieten, er 
kann auch den Kreis der Hinterbliebenen ge-
genüber den gesetzlich möglichen einschrän-
ken. 
 
Eine Einschränkung der Hinterbliebenenversor-
gung verstößt auch nicht gegen den allgemeinen 
arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz 
und auch nicht gegen das AGG.  
 
Ansprüche des verstorbenen Mitarbeiters, die 
erbrechtlich übergegangen sind, bestehen eben-
falls nicht. Das BAG stellt klar, dass das Prinzip 
der Wertgleichheit des § 1 BetrAVG nicht da-
durch verletzt ist, dass versorgungsberech-
tigte Arbeitnehmer, die vor Eintritt des Ver-
sorgungsfalles ohne Hinterbliebene verster-
ben, keine Leistungen der bAV erlangen. Be-
gründet wird dies vom 3. Senat damit, dass es 
sich bei der Entgeltumwandlung nicht um ei-
nen Sparvertrag handelt, sondern um eine 
Risikoabsicherung. 
 

BFH Urteil v. 23.09.2008 Az.: I R 62/07 sog. 
Erdiendauer bei nachträglicher Erhöhung 
einer Pensionszusage gegenüber einem 
beherrschenden Gesellschafter - Ge-
schäftsführer 

 

Der BFH stellte mit dieser Entscheidung noch 
einmal klar, dass ein beherrschender GGF einen 
Pensionsanspruch nur erdienen kann, wenn zwi-
schen dem Zusagepunkt und dem vorgesehe-
nen Eintritt in den Ruhestand noch ein Zeitraum 
von mindestens 10 Jahren liegt. Dieser Grund-
satz gilt sowohl für Erstzusagen einer Versor-
gungsanwartschaft als auch für die nachträgli-
che Erhöhung einer bereits erteilten Zusage. Der 
BFH stellt klar, dass die Erstzusage und die Er-
höhung grundsätzlich auseinander zuhalten und 
jeweils eigenständig auf ihre Erdienbarkeit zu 
prüfen sind. Dabei ist in beiden Fallgestaltungen 
derselbe Maßstab zugrunde zu legen. Ausnah-
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men von der Regel der mindestens zehnjährigen 
Erdienbarkeit bedürfen bei der Erhöhung der 
Pensionszusage genau wie bei der erstmaligen 
Zusage der besonderen Begründung, etwa 
wenn dem GGF ein Festbetrag zugesagt wurde, 
der sich infolge erheblicher Steigerung der Le-
benshaltungskosten nunmehr zur Altersicherung 
als unzureichend erweist. 
 

BFH Urteil v. 10.06.2008 Az.: VIII R 68/06 
Berücksichtigung von im Rahmen eines 
Ehegattenarbeitsverhältnisses geleisteten 
Aufwendungen für eine Direktversicherung 
als Betriebsausgabe 

 

Streitig war im zu Grunde liegenden Sachver-
halt, ob Aufwendungen für eine Direktversiche-
rung, die im Rahmen eines Ehegattenarbeits-
verhältnisses geleistet wurden, in vollem Um-
fang als Betriebsausgaben zu berücksichtigen 
oder wegen Überversorgung der Berechtigten 
teilweise vom Abzug ausgeschlossen sind.  
 
Der BFH hat entschieden, dass die Versiche-
rungsbeiträge betrieblich veranlasst und regel-
mäßig ohne Prüfung einer sog. Überversorgung 
als Betriebsausgabe zu berücksichtigen sind, 
wenn ein Teil des bis dahin bestehenden ange-
messenen Lohnanspruchs in einen Direktversi-
cherungsschutz umgewandelt wird, ohne einer 
Veränderung des Arbeitsverhältnisses im übri-
gen.  
 
Nach den Ausführungen des BFH ist Vorausset-
zung für einen Betriebsausgabenabzug zum ei-
nen, dass das Arbeitsverhältnis steuerlich anzu-
erkennen ist und zum anderen, dass die Auf-
wendungen für die Alterssicherung nicht auf pri-
vaten Erwägungen beruhen.  
 
Eine zusätzliche Prüfung einer Überversorgung 
ist hingegen nicht erforderlich, weil bei einer 
echten Barlohnumwandlung die betriebliche Al-
tersversorgung aus eigenen Gehaltsanteilen des 
Begünstigten gespeist und aufgebaut wird. 
 
 

BAG- Urteil v. 10.02.2009 Az.: 3 AZR 727/07 
Betriebsrentenanpassung im Konzern 

 

Das BAG hat entschieden, dass es bei der An-
passung der Betriebsrenten auf die wirtschaftli-
che Lage des Arbeitgebers ankommt. Dies gilt 
nach dem BAG auch dann, wenn es sich bei 
dem Arbeitgeber um eine konzernabhängige 
Tochtergesellschaft handelt.  
 
Eine Ausnahme kann jedoch gemacht werden, 
wenn die schlechte wirtschaftliche Lage der 
Konzernobergesellschaft oder des Gesamtkon-
zerns auf die Tochter Auswirkungen hat. 
 

Dies ist nach Ansicht des BAG anzunehmen, 
wenn am Anpassungsstichtag konkrete Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass in den nächsten 
drei Jahren die im Konzern bestehenden 
Schwierigkeiten auf das Tochterunternehmen 
durchschlagen. 
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